
Manchmal allerdings können sich die Miterben nicht 
einigen. Für diesen Fall erfolgt die Erbauseinander
setzung gern. § 24 Abs. 5 Satz 2 LPG-Gesetz nach den 
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, d. h. nach 
§§ 2042, 750 ff. BGB. Danach müßten die zum Nachlaß 
gehörenden Grundstücke gern. §§ 180 ff. ZVG zwangs
versteigert werden. Das Zwangsversteigerungsverfahren 
zum Zwecke der Aufhebung der Erbengemeinschaft ist 
ein langwieriges und umständliches Verfahren, das un
serer Gesellschaftsordnung nicht mehr entspricht, da es 
nicht der Entwicklung sozialistischer Rechtsverhältnisse 
dient und die Interessen der Miterben nur ungenügend 
berücksichtigt.*So müßte ein Miterbe, der Mitglied der 
LPG ist und sich mit den anderen Miterben über die 
Grundstücke, die vom Erblasser in die LPG eingebracht 
wurden, nicht einigen kann, den Grund und Boden ver
steigern lassen.

Aus den angeführten Beispielen wird ersichtlich, daß 
das Verfahren zur Aufhebung der Erbengemeinschaften 
neu geregelt werden müßte. Wie bereits vorgeschlagen 
wurde, sollte die Durchführung der Erbauseinander
setzungsverfahren den Staatlichen Notariaten übertra
gen werden. Ziel des Auseinandersetzungsverfahrens 
muß die Schaffung klarer Rechtsverhältnisse bezüglich 
des Nachlasses sein; die Interessen der Beteiligten gilt 
es mit den Interessen unserer Gesellschaftsordnung in 
diesem Verfahren in Einklang zu bringen. Das Verfah
ren muß neben der Gewährleistung und Sicherung des 
persönlichen Eigentums stets die Weiterentwicklung be- 
stender sozialistischer Produktions- und Rechtsverhält
nisse zum Ziel haben. Diesen Grundsatz gilt es beson
ders dann zu beachten, wenn sich der Nachlaß in einer 
sozialistischen Genossenschaft befindet bzw. wenn der 
Erblasser Komplementär eines Betriebes mit staatlicher 
Beteiligung war.

Es ist bekannt, daß die Staatlichen Notariate bis zum 
Ende des Jahres 1956, d. h. bis zum Inkraftreten der 
Notariatsverfahrensordnung vom 16. November 1956 
(GBl. I S. 1288), Vermittlungen von Erbauseinander
setzungen Vornahmen. Das Staatliche Notariat konnte in 
diesen Verfahren jedoch keine rechtsgestaltenden Ent
scheidungen treffen, wenn ein Miterbe sich stets gegen 
den Auseinandersetzungsplan der anderen Miterben 
wandte, ansonsten aber die verfahrensrechtlichen Be
stimmungen einhielt. In diesem früheren Vermittlungs
verfahren konnte das Staatliche Notariat nur eine pas
sive Rolle spielen. Ergab sich z. B, bei den Auseinan
dersetzungsverfahren Streit, so mußte das ganze Ver
fahren „bis zur Erledigung der Streitpunkte“ ausgesetzt 
werden (§ 95 FGG). Es lag auf der Hand, daß dieses aus 
der bürgerlichen Zeit übernommene Verfahren zur 
Vermittlung der Erbauseinandersetzung nicht dazu ge
eignet war, das Staatliche Notariat als ein Organ zur 
Durchsetzung staatlicher Leitungstätigkeit tätig werden 
zu lassen. r

Der bürgerlich-kapitalistische Staat, der bei anderen 
Gelegenheiten — z. B. bei der Durchführung von Flur
bereinigungen im Interesse der Großbauern und Junker 
sowie bei der Beschlagnahme von Land für Truppen
übungsplätze — rücksichtslos in die subjektiven Zivil- 
rechte der Bürger eingriff, wollte sich durch die Formu
lierung der Vorschriften über die Vermittlung von Erb
auseinandersetzungen (§§ 86 ff. FGG) den Anschein 
geben, als stände er gewissermaßen über den streiten
den Miterben und seine Organe — nämlich die Nachlaß
gerichte — könnten in diesem Streit nicht rechtsgestal
tend tätig werden. So trug auch die Ausgestaltung der 
§§ 86 ff. FGG mit dazu bei, den Klassencharakter des 
bürgerlichen Staates zu verschleiern.

Da die Vermittlung zur Herbeiführung der Erb
auseinandersetzung zumeist erfolglos endete, wurden 
keine entsprechenden Bestimmungen mehr in die neue 
Notariats Verfahrensordnung aufgenommen und das Ver
fahren somit abgeschafft.

Da es aus den eingangs erwähnten Gründen zweck
mäßig wäre, wenn vor den Staatlichen Notariaten Erb
auseinandersetzungsverfahren durchgeführt würden, 
gilt es, hier neue Bestimmungen über diesen Komplex 
zu schaffen, die etwa so ausgestaltet werden müßten:

örtlich zuständig für die Durchführung des Erbaus
einandersetzungsverfahrens sollte das Staatliche Nota

riat sein, in dessen Kreis der Erblasser seinen letzten 
Wohnsitz hatte. Jedoch sollte dieses an sich zuständige 
Notariat die Möglichkeit und das Recht haben, das Aus
einandersetzungsverfahren an das Staatliche Notariat 
abzugeben, in dessen Kreis sich der überwiegende Teil 
des Nachlasses befindet. Diese Regelung hätte den Vor
teil, daß stets bei der Durchführung des Verfahrens die 
Verbindung zu den unmittelbar oder mittelbar an der 
Nachlaßregelung interessierten Personen (Miterben, 
Nachlaßgläubiger, Nachlaß Verwalter, Hausgemeinschaft, 
Vorstand der LPG) gewahrt bleibt. Als Antragsberech
tigte müßten m. E. die Miterben, der Testamentsvoll
strecker, der Nachlaßverwalter und u. U. die Nachlaß
gläubiger auftreten können. In besonderen Fällen sollte 
man es auch zulassen, daß ein unmittelbar an der Rege
lung des Nachlasses interessiertes Organ der staatlichen 
Verwaltung bzw. ein sozialistischer Betrieb als Antrag
steller auftreten kann, z. B. dann, wenn der Erblasser 
sein Vermögen in eine sozialistische Produktionsgenos
senschaft eingebracht oder staatliche Beteiligung auf
genommen hatte. Nach dem Eingang des Antrags sollte 
das Staatliche Notariat einen Termin anberaumen, zu 
dem es den Antragsteller, die Miterben, den Testaments
vollstrecker, einen Vertreter des Vorstandes der Ge
nossenschaft, der der Erblasser angehörte, einen Ver
treter des staatlichen Gesellschafters bzw. einen Ver
treter der Hausgemeinschaft lädt. Der zu ladende 
Personenkreis müßte sich stets nach der Stellung rich
ten, die der Erblasser in unserer Gesellschaftsordnung 
eingenommen hat, und auch nach der Zusammensetzung 
des Nachlasses.

Es sollte im ersten Termin versucht werden, eine güt
liche Einigung zwischen den Beteiligten herbeizuführen. 
Bereits vor der Anberaumung des Termins sollten auch 
staatliche Dienststellen gehört werden, insbesondere 
dann, wenn Grundstücke zum Nachlaß gehören. Schei
tert eine gütliche Einigung der Beteiligten, d. h., lehnen 
diese die Beurkundung eines Erbauseinandersetzungs
vertrages ab oder bleiben einige Beteiligte dem Termin 
fern, ohne sich über die Fragen der Regelung des Nach
lasses zu äußern, so beraumt das Staatliche Notariat 
einen zweiten Termin an. Zwischen dem ersten und 
dem zweiten Termin sollte eine Frist von etwa ein bis 
drei Wochen liegen, denn die Erfahrungen haben ge
zeigt, daß oftmals in dem Zeitraum zwischen zwei Ter
minen eine gütliche Einigung erfolgt.

Zu dem zweiten Termin sollte den Beteiligten schon 
mit der Ladung der Teilungsplan zugestellt werden 
(vgl. auch Ritter und Pompoes in NJ 1959 S. 524). Das 
Staatliche Notariat sollte dem Antragsteller aufgeben 
können, bestimmte Handlungen selbst vorzunehmen 
bzw. vornehmen zu lassen (z. B. die Schätzung des 
Nachlasses, um den Wert der einzelnen Anteile am 
Nachlaß genau bestimmen zu können). Dem Staatlichen 
Notariat müßte stärker als bisher die Möglichkeit ein
geräumt werden, von sich aus Beweis zu erheben. Bei 
der Neuregelung dieser Materie ist insbesondere der in 
§ 14 NotVerfO enthaltene Grundsatz weiter auszubauen, 
Dem Staatlichen Notariat sollte insbesondere die Mög
lichkeit gegeben werden, Sachverständige zu hören. Zur 
Glaubhaftmachung von Tatsachen sollte die eidesstatt
liche Versicherung zugelassen werden. Auch die An
ordnung der Nachlaßverwaltung für die Dauer des Aus
einandersetzungsverfahrens sollte zulässig sein.

Kommt in dem zweiten Termin, in dem alle strittigen 
Punkte nochmals erörtert werden müßten, wiederum 
keine Einigung zustande, so erläßt das Staatliche No
tariat auf Antrag eines Beteiligten einen Auseinander
setzungsbeschluß. Der Auseinandersetzungsbeschluß 
müßte rechtsgestaltende Wirkung haben. Für die Aus
zahlungen sollten auch die Zahlungsbedingungen (Stun
dungen u. ä.) festgelegt werden können.

Der Auseinandersetzungsbeschluß müßte in eng«: Zu
sammenarbeit mit den örtlichen Staatsorganen erlassen 
werden. Z. B. sollten bei Nachlässen, zu denen Grund
stücke gehören, vor Erlaß des Auseinandersetzungs
beschlusses die Abteilungen für Inneres bzw. Landwirt
schaft sowie die Abt. Finanzen (Preisstelle) des Rates 
des Kreises gehört werden. Durch die enge Zusammen
arbeit mit den örtlichen Staatsorganen muß die Kon
zentration von Grundbesitz und anderen Vermögens
werten in einer Hand verhindert werden (vgl. hierzu
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